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Hans-Peter Thietz meint:

Was uns alle angeht
Derzeit steht der millionenfa-

che Abhörskandal von Bürgern, In-
dustrie und politischen Instanzen 
mittels Spezialprogrammen der Ge-
heimdienste im Mittelpunkt der öf-
fentlichen Diskussion. Dabei ist die 
Frage aufgeworfen, inwieweit dies 
rechtswidrig ist oder ob gar für ein 
derart massenhaftes Ausspionieren 
irgendwelche rechtliche Grundlagen 
vorhanden sind.

Dabei tritt nun jedoch Erstaunli-
ches zutage, wie der Vorsitzende der 
linken Bundestagsfraktion, Gregor 
Gysi, diesbezüglich offenbaren musste.

8. August 2013 – Interview Gregor 
Gysi mit dem Fernsehsender Phönix - 
„Vor Ort“:

„... Ich muss Ihnen ernsthaft sagen, 
dass das Besatzungsstatut immer noch 
gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, 
wir haben das Jahr 2013 – könnte 
man das nicht mal aufheben und die 
Besatzung Deutschlands beenden? 
Also ich finde, es wird höchste Zeit, ein 
paar mutige Schritte müssen gegangen 
werden. Und mich stört auch, dass 
unsere Bundeskanzlerin nichts macht, 
sie müsste doch nun eigentlich täglich 
mit Obama telefonieren, um der Be-
völkerung zu sagen, das wird so und so 
gemacht und dann und dann beendet, 
aber nichts hört man …“

Und weiter in einem gleichartigen 
Interview mit „Deutschlandradio“:

„Dann muss man, ich sage es noch 
einmal, das Besatzungsstatut aufheben, 
das können wir auch verlangen, wir sind 
ja ein souveränes Mitglied der Organisa-
tion der Vereinten Nationen.

Welche Folgen hätte das denn?
Ja, das hätte die Folgen, dass sie 

nicht aus dem Besatzungsstatut Rechte 
herleiten können für ihr Militär, für 
ihre Geheimdienste. Das ist dann vor-
bei. Und damit sie rechtmäßig handeln, 
geht es dann nur noch über Verträge mit 
Deutschland. Und dann hängt es wieder 
vom Willen der politischen Mehrheit 
und der Regierung ab, was sie genehmigt 
und was sie nicht genehmigt ... wenn ich 

die Regierung eines Landes bin, dann ist 
es meine Aufgabe, meine Bevölkerung zu 
schützen.“

Also leben wir noch unter den 
Bedingungen eines Besatzungsstatuts 
und die Bundesrepublik Deutschland 
hat so keinerlei Möglichkeit, gegen 
einen solchen Abhörskandal einzu-
schreiten.

Als ich vor einigen Tagen diesbe-
züglich mit einem unserer namhaften 
Völkerrechtswissenschaftler telefo-
nierte, zeigte sich dieser sehr über-
rascht – durch den 2-plus-4-Vertrag 
seien doch alle diese Besatzungsrechte 
aufgehoben, dieser gelte nun als der 
sonst ausstehende Friedensvertrag 
und darin sei die volle Souveränität 
Deutschlands erklärt. Es war ihm 
dabei jedoch völlig entgangen, dass 
nur wenige Tage danach durch einen 
installierten Folgevertrag festgelegt 
wurde, dass wesentliche Teile des Be-
satzungsrechts weiter gelten und nicht 
aufgehoben sind. Nachstehend sind 
diese weiter geltenden Festlegungen 
aufgeführt, jedoch nur in Form von 
Absatzzahlen usw. in Bezug auf den 
angeblich aufgehobenen Überlei-
tungsvertrag; für Ihr Verständnis habe 
ich die entsprechenden Weitergeltun-
gen als Text – siehe andere Schriftart 
− aus dem Bezugsvertrag eingefügt:

Bekanntmachung der Vereinbarung 
vom 27./28. September 1990 zu dem 
Vertrag über die Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und 
den Drei Mächten (in der geänderten 
Fassung) sowie zu dem Vertrag zur 
Regelung aus Krieg und Besatzung ent-
standener Fragen (in der geänderten 
Fassung). Bundesgesetzblatt, Jahrgang 
1990, Teil 11, vom 8. Oktober 1990.

Zu dem Vertrag vom 26. Mai 1952 
über die Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den 
Drei Mächten in der gemäß Liste 1 zu 
dem am 23. Oktober 1954 in Paris 
unterzeichneten Protokoll über die Be-
endigung des Besatzungsregimes, in der 
Bundesrepublik Deutschland geänder-
ten Fassung sowie zu dem Vertrag vom 
26. Mai 1952 zur Regelung aus Krieg 
und Besatzung entstandener Fragen 
in der gemäß Liste IV zu dem am 23. 
Oktober 1954 in Paris unterzeichne-
ten Protokoll über die Beendigung des 

Besatzungsregimes in der Bundesrepu-
blik Deutschland geänderten Fassung 
(BGBl. 1955 11 S. 301, 305, 405, 
944) ist in Bonn durch Notenwech-
sel vom 27./28. September 1990 eine 
Vereinbarung zwischen der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland und 
den Regierungen der Französischen 
Republik, der Vereinigten Staaten von 
Amerika und des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland 
geschlossen worden.

Die Vereinbarung ist am 28. Sep-
tember 1990 in Kraft getreten, nachdem 
die das Einverständnis der Regierung 
des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland ausdrückende 
Antwortnote am 27. September 1990 
und die das Einverständnis der Regie-
rungen der Französischen Republik 
sowie der Vereinigten Staaten von Ame-
rika ausdrückenden Antwortnoten am 
28. September 1990 eingegangen sind. 
Die einleitende deutsche Note vom 27. 
September 1990 wird nachstehend ver-
öffentlicht.

Bonn, den 8. Oktober 1990, Der 
Bundesminister des Auswärtigen

Im Auftrag Dr. Eitel
-----------------

Der Staatssekretär des Auswär-
tigen Amts 503-553.20 Bonn, 27. 
September 1990:

Exzellenzen, ich beehre mich, auf die 
Gespräche zwischen Vertretern der Re-
gierungen der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Französischen Republik, der 
Vereinigten Staaten von Amerika und 
des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland Bezug zu neh-
men und im Namen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland Folgendes 
vorzuschlagen: 

1. Der Vertrag vom 26. Mai 1952 
über die Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den 
Drei Mächten (in der gemäß Liste I 
zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris 
unterzeichneten Protokoll über die 
Beendigung des Besatzungsregimes in 
der Bundesrepublik Deutschland ge-
änderten Fassung) („Deutschlandver-
trag“) wird mit der Suspendierung der 
Rechte und Verantwortlichkeiten der 
Vier Mächte in Bezug auf Berlin und 
auf Deutschland als Ganzes suspendiert 
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und tritt mit dem Inkrafttreten des Ver-
trags über die abschließende Regelung in 
Bezug auf Deutschland, unterzeichnet in 
Moskau am 12. September 1990, außer 
Kraft.

2. Vorbehaltlich der Ziffer 3 wird der 
Vertrag vom 26. Mai 1952 zur Regelung 
aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 
23. Oktober 1954 in Paris unterzeich-
neten Protokoll über die Beendigung des 
Besatzungsregimes in der Bundesrepu-
blik Deutschtand geänderten Fassung) 
(„Überleitungsvertrag“) gleichzeitig mit 
dem Deutschlandvertrag suspendiert und 
tritt gleichzeitig mit diesem außer Kraft; 
das gilt auch für die Briefe und die Brief-
wechsel zum Deutschlandvertrag und 
zum Überleitungsvertrag.

3. Folgende Bestimmungen des 
Überleitungsvertrages bleiben jedoch 
in Kraft: 
• Erster Teil: Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 

bis „... Rechtsvorschriften aufzuheben 
oder zu ändern“:

(1) Die Organe der Bundesrepublik und 
der Länder sind gemäß ihrer im Grund-
gesetz festgelegten Zuständigkeit 
befugt, von den Besatzungsbehörden 
erlassene Rechtsvorschriften aufzuhe-
ben oder zu ändern.

• sowie Absätze 3:
(3) Der in diesem Vertrag verwendete 
Ausdruck „Rechtsvorschriften“ umfasst 
Proklamationen, Gesetze, Verordnun-
gen, Entscheidungen (mit Ausnahme 
gerichtlicher Entscheidungen), Direk-
tiven, Durchführungsbestimmungen, 
Anordnungen, Genehmigungen oder 
sonstige Vorschriften ähnlicher Art, die 
amtlich veröffentlicht worden sind. Die 
Bezugnahme auf eine einzelne Rechts-
vorschrift schließt alle und jeden ihrer 
Teile, einschließlich der Präambel, ein, 
sofern nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist.

• 4: 
(4) Die amtlichen Texte der in diesem 
Artikel erwähnten Rechtsvorschriften 
sind diejenigen Texte, die zur Zeit des 
Erlasses maßgebend waren.

• und 5: 
(5) Der Ausdruck „Besatzungsbehör-
den“, wie er in diesem Teil verwendet 
wird, bedeutet den Kontrollrat, die 
Alliierte Hohe Kommission, die Ho-
hen Kommissare der Drei Mächte, die 
Militärgouverneure der Drei Mächte, 
die Streitkräfte der Drei Mächte in 
Deutschland, sowie Organisationen 
und Personen, die in deren Namen 
Befugnisse ausüben oder im Falle von 
internationalen Organisationen und 
Organisationen anderer Mächte (und 
der Mitglieder solcher Organisationen) 
- mit deren Ermächtigung handeln, 
schließlich die bei den Streitkräften 
der Drei Mächte dienenden Hilfsver-
bände anderer Mächte.

• Artikel 2 Absatz 1: 
(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, 

die durch gesetzgeberische, gerichtli-
che oder Verwaltungsmaßnahmen der 
Besatzungsbehörden oder auf Grund 
solcher Maßnahmen begründet oder 
festgestellt worden sind, sind und blei-
ben in jeder Hinsicht nach deutschem 
Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, 
ob sie in Übereinstimmung mit ande-
ren Rechtsvorschriften begründet oder 
festgestellt worden sind. Diese Rechte 
und Verpflichtungen unterliegen ohne 
Diskriminierung denselben künftigen 
gesetzgeberischen, gerichtlichen und 
Verwaltungsmaßnahmen wie gleichar-
tige nach innerstaatlichem deutschem 
Recht begründete oder festgestellte 
Rechte und Verpflichtungen.

• Artikel 3 Absätze 2: 
(2) Soweit nicht in Absatz (3) dieses 
Artikels oder durch besondere Verein-
barung zwischen der Bundesregierung 
und den Regierungen der Drei Mächte 
oder der betreffenden Macht etwas 
anderes bestimmt ist, sind deutsche 
Gerichte und Behörden nicht zuständig 
in strafrechtlichen oder nichtstraf-
rechtlichen Verfahren, die sich auf 
eine vor Inkrafttreten dieses Vertrags 
begangene Handlung oder Unterlas-
sung beziehen, wenn unmittelbar 
vor Inkrafttreten dieses Vertrags die 
deutschen Gerichte und Behörden 
hinsichtlich solcher Handlungen oder 
Unterlassungen nicht zuständig waren, 
ohne Rücksicht darauf, ob sich diese 
Unzuständigkeit aus der Sache oder 
aus der Person ergibt.

• und 3: 
(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen 
des Absatzes (1) dieses Artikels und 
jeder anderen einschlägigen Bestim-
mung des Vertrags über die Bezie-
hungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Drei Mächten 
oder der in seinem Artikel 8 aufgeführ-
ten Zusatzverträge dürfen deutsche 
Gerichte die ihnen nach deutschem 
Recht zustehende Gerichtsbarkeit 
ausüben.

• Artikel 5 Absätze 1: 
(1) Alle Urteile und Entscheidungen 
in nichtstrafrechtlichen Angelegen-
heiten, die von einem Gericht oder 
einer gerichtlichen Behörde der Drei 
Mächte oder einer derselben bisher 
in Deutschland erlassen worden sind 
oder später erlassen werden, blei-
ben in jeder Hinsicht nach deutschem 
Recht rechtskräftig und rechtswirksam 
und sind von den deutschen Gerichten 
und Behörden demgemäß zu behan-
deln und auf Antrag einer Partei von 
diesen in der gleichen Weise wie Urtei-
le und Entscheidungen deutscher Ge-
richte und Behörden zu vollstrecken.

• und 3: 
(3) Im Zusammenhang mit der Voll-
streckung von Urteilen können Ein-
wendungen gegen einen durch Urteil 
festgestellten Anspruch durch ein 
Verfahren nach § 767 der deutschen 
Zivilprozessordnung vor dem zustän-
digen deutschen Gericht geltend ge-
macht werden.

• Artikel 7 Absatz 1 
(1) Alle Urteile und Entscheidungen 
in Strafsachen, die von einem Gericht 
oder einer gerichtlichen Behörde der 
Drei Mächte oder einer derselben bis-

her in Deutschland gefällt worden sind 
oder später gefällt werden, bleiben in 
jeder Hinsicht nach deutschem Recht 
rechtskräftig und rechtswirksam und 
sind von den deutschen Gerichten und 
Behörden demgemäß zu behandeln.

• Artikel 8:
Folgende Personen genießen in Bezug 
auf Handlungen, die sie in Ausübung 
ihres Amtes vorgenommen haben, 
während ihrer Amtsdauer und nach 
deren Ablauf Immunität gegen ge-
richtliche Verfolgung im Bundesgebiet:
(a) Mitglieder der in Absatz (2) des 
Artikels 4 dieses Teils bezeichneten 
Gerichte;
(b) Mitglieder der in Absatz (1) des 
Artikels 6 des Dritten Teiles dieses 
Vertrags bezeichneten Gerichte, an 
deren Stelle das Oberste Rückerstat-
tungsgericht tritt;
(c) von einer der Drei Mächte ernann-
te Mitglieder des gemäß Absatz (1) 
des Artikels 6 dieses Teils errichteten 
Gemischten Ausschusses und des in 
Absatz (5) des Artikels 7 dieses Teiles 
bezeichneten Gemischten Beratenden 
Gnadenausschusses;
(d) von einer der Drei Mächte ernann-
te Mitglieder des in Absatz (1) des 
Artikels 12 dieses Teils bezeichneten 
Prüfungsausschusses;
Während ihrer Amtsdauer genießen 
diese Personen im Bundesgebiet fer-
ner die gleichen Vorrechte und Immu-
nitäten, die Mitgliedern diplomatischer 
Missionen gewährt werden.

• Dritter Teil: Artikel 3 Absatz 5 Buch-
stabe a des Anhangs:

(5) (a) Die Richter haben während ihrer 
Amtszeit den Rang der entsprechen-
den Mitglieder des Bundesgerichtsho-
fes und genießen während ihrer Amts-
zeit und nach deren Ablauf Immunität 
gegenüber gerichtlicher Verfolgung für 
Handlungen, die sie in Ausübung ihres 
Amtes vorgenommen haben.

• Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs:
(3) Absatz (3), (4) und (5) des Artikels 
2 und Absatz (4) und (5) des Arti-
kels 3 dieser Satzung finden auf die 
Geschäftsstellenleiter des Gerichtes 
entsprechende Anwendung.

• Sechster Teil: Artikel 3 Absätze 1: 
(1) Die Bundesrepublik wird in Zu-
kunft keine Einwendungen gegen die 
Maßnahmen erheben, die gegen das 
deutsche Auslands- oder sonstige Ver-
mögen durchgeführt worden sind oder 
werden sollen, das beschlagnahmt 
worden ist für Zwecke der Reparation 
oder Restitution oder auf Grund des 
Kriegszustandes oder auf Grund von 
Abkommen, die die Drei Mächte mit 
anderen alliierten Staaten, neutralen 
Staaten oder ehemaligen Bundesge-
nossen Deutschlands geschlossen 
haben oder schließen werden.

• und 3:
(3) Ansprüche und Klagen gegen Per-
sonen, die auf Grund der in Absatz (1) 
und (2) dieses Artikels bezeichneten 
Maßnahmen Eigentum erworben oder 
übertragen haben, sowie Ansprüche 
und Klagen gegen internationale Orga-
nisationen, ausländische Regierungen 
oder Personen, die auf Anweisung 
dieser Organisationen oder Regierun-
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gen gehandelt haben, werden nicht 
zugelassen.

• Siebenter Teil: Artikel 1: 
Die Bundesrepublik verpflichtet sich:
(a) (gestrichen) (b) (gestrichen) (c) 
(gestrichen)
(d) die Fortführung der Arbeiten zu 
gewährleisten, die gegenwärtig vom 
Internationalen Suchdienst durchge-
führt werden;
(e) die ordnungsgemäße Betreuung 
und Instandhaltung der Gräber alliier-
ter ziviler Kriegsopfer (falls von den 
beteiligten Staaten nicht anderweitig 
vorgesehen), verschleppter Personen 
und nichtdeutscher Flüchtlinge im 
Bundesgebiet zu über-nehmen und Pil-
gerfahrten von Angehörigen zu diesen 
Gräbern zu erleichtern;
(f) den Behörden der Drei Mächte und 
anderer beteiligter alliierter Staaten 
bei der Exhumierung und Überfüh-
rung der Leichen von Kriegsopfern die 
gleichen Möglichkeiten wie bisher zu 
gewähren.

• Artikel 2:
Die Bundesrepublik wird für die ord-
nungsgemäße Betreuung und Instand-
haltung der Gräber alliierter Soldaten 
im Bundesgebiet (falls von den betei-
ligten Staaten oder den diesen Zwe-
cken dienenden Organisationen dieser 
Staaten nicht anderweitig vorgesehen) 
Sorge tragen und die Tätigkeit dieser 
Organisationen erleichtern. Jede der 
Drei Mächte wird in ihrem Mutterland 
für die ordnungsgemäße Betreuung 
und Instandhaltung der Gräber deut-
scher Soldaten Sorge tragen und die 
Tätigkeit von Organisationen erleich-
tern, die diesen Zwecken dienen.

• Neunter Teil: Artikel 1:
Vorbehaltlich der Bestimmungen einer 
Friedensregelung mit Deutschland 
dürfen deutsche Staatsangehörige, die 
der Herrschaftsgewalt der Bundesre-
publik unterliegen, gegen die Staaten, 
welche die Erklärung der Vereinten Na-
tionen vom 1.Januar 1942 unterzeich-
net haben oder ihr beigetreten sind 
oder mit Deutschland im Kriegszu-
stand waren oder in Artikel 5 des Fünf-
ten Teils dieses Vertrags genannt sind, 
sowie gegen deren Staatsangehörige 
keine Ansprüche irgendwelcher Art 
erheben wegen Maßnahmen, welche 
von den Regierungen dieser Staaten 
oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit 
zwischen dem 1. September 1939 und 
dem 5. Juni 1945 wegen des in Europa 
bestehenden Kriegszustandes getrof-
fen worden sind; auch darf niemand 
derartige Ansprüche vor einem Gericht 
der Bundesrepublik geltend machen.

• Zehnter Teil: Artikel 4:
Die Bundesrepublik bestätigt, dass 
nach deutschem Recht der Kriegszu-
stand als solcher die vor Eintritt des 
Kriegszustandes durch Verträge oder 
andere Verpflichtungen begründe-
ten Verbindlichkeiten zur Bezahlung 
von Geldschulden und die vor diesem 
Zeitpunkt erworbenen Rechte nicht 
berührt.

Mit diesem Folgevertrag, der angeb-
lich aus eigenem Antrieb von der Bun-
desregierung angeregt worden sei (hört, 
hört!), wird dieser 2-plus-4-Vertrag 
jedoch unterlaufen, wesentliche Teile 
des Besatzungsstatuts gelten tatsächlich 

weiter fort und von der dort niederge-
legten Souveränität Deutschlands kann 
keine Rede mehr sein. Schockierend 
dabei ist insbesondere, dass an einigen 
Stellen auch künftige Entscheidungen 
einbezogen werden, gegen die kein 
Einspruch möglich ist!

Ihr Hans-Peter Thietz


